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Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 02.07.2013
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 330/2013-9

    Stand 10.06.2013
 
Betreff 
 

Antrag der FDP-Fraktion vom 03.06.2013 betr. Schäden durch freilaufende 
Hunde auf Gemüsefeldern 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss nimmt die Ausführungen zur Aufstellung von 
privaten Warn- und Hinweisschildern zur Kenntnis.  
 
Sachverhalt 
 
Zum beigefügten Antrag vom 03.06.2013 nimmt der Bürgermeister wie folgt Stellung: 
 
Es bestehen keine Bedenken entsprechende private Warn- und Hinweisschilder auf den  
landwirtschaftlichen Flächen aufzustellen.  
 
Eine Aufstellung auf den Banketten der Wirtschaftswege kommt nicht in Betracht, weil die an 
befestigten Wirtschaftswegen vorhandenen Verkehrszeichen (VZ 260 StVO „Verbot der 
Durchfahrt“ mit dem Zusatz „Landwirtschaftlicher Verkehr frei“) nach den geltenden straßen-
verkehrsrechtlichen Vorschriften alleine stehen müssen. 
 
Die sog. „grünen“ Wirtschaftswege, an denen in der Regel keine Verkehrszeichen stehen, 
sind wegen ihrer Beschaffenheit (z.B. geringe Durchfahrtsbreite) ebenfalls nicht geeignet, 
derartige private Hinweisschilder in der Wegeparzelle aufzustellen. 
 
Anlagen zum Sachverhalt  
Antrag 


